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,{ I BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

! Bundeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer . A-1045 Wien 

Postfach 1 9 7 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

PARLAMENT 
1017 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Fp 1167 /82/ Dr.Z/Pe 
Dr. Zacherl 

Entwurf eines Grunderwerb­
steuergesetzes 1987 

Sehr geehrter Herr Präsident I 

(0222) 65 05 Datum 

DW 
4460 10.04.87 

Einem Ersuchen des Bundesministeriums für Finanzen entsprechend 

beehren wir uns, Ihnen in der Anlage 22 Exemplare unserer zum 

obzitierten Gesetzentwurf an das Bundesministerium für Finanzen 

abgegebenen Stellungnahme zur gefälligen Kenntnisnahme zu 

übermitteln. 

Mit dem Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

22 Beilagen 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Für den Generalsek�etär: 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

1'/" \ 
\\ 

iJ� 

TelegrammadreSse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bu ndeswirtschaftskammer 

Bundeswirtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 1 97 

Ergeht an: 
1.) alle Landeskammern 
2. ) alle Bundessektionen 
3.) Wiss.Abteilung 

6. ) alle Mitgl.d.Fp-Ausschusses 
7 . ) Gen.Sekretär-Stv. Dr. Reiger 
8. ) Presseabteilung 

4. ) Stat.Abteilung 
5.) Ref.f.Konsumgen. 

9. ) Herrn Gen.Sekretär DDr.Kehrer 
10. ) Präsidialabteilung 

Ihre Zahl/Nachricht vom 

Betreff 

Unsere Zahl/Sachbearbeiter 

Fp 1167 / 82/Dr. Z/Pe 
Dr. Zacherl 

Entwurf eines Grunderwerb­
steuergesetzes 1987 

(0222) 65 05 Datum 

DW 
4460 09. 04. 87 

In der Anlage übermittelt die Bundeskammer den Wortlaut ihrer 

in obiger Angelegenheit dem Bundesministerium für Finanzen 

überreichten Stellungnahme vom 6.April 1987 zur gefälligen 

Kenntnisnahme. 

1 Beilage 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
, 

Für den Generalsekretär: ! 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr, 0020-95032/00 
BLZ 11000 

DVR 
0043010 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Bundeswirtschaftskammer 

BundeswIrtschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 197 

An das 
Bundesministerium fUr Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1010 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 Datum 

DW 
-1� 0202/5-IV /10/87 
3. März 1987 

Fp 1167/82/Dr.Z/Pe 
Dr. Zacherl 

4460 06.04.87 

Betreff 

-Entwurf eines Grunderwerb­
steuergesetzes 1987 

Die Bundeskammer beehrt sich, zu dem mit do. Note 

v.3.3.1987, Zl. 10 0202/5-IV/10/87, Ubermttelten Entwurf ei-

nes Grunfierwerbsteuergesetzes 1987 folgende Stellungnahme 

abzugeben: 

Vorbemerkung: 

Der ggstdl. Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, mit der Ab-

schaffung fast aller im geltenden Grunderwerbsteuerrecht 

enthaltenen Ausnahmen unter gleichzeitiger Herabsetzung des 

Normalsteuersatzes die kasuistische und durch eine nicht 

mehr Uberschaubare Judikatur der Höchstgerichte schwer hand-

habbare, fUr den Steuerpflichtigen kaum mehr verständliche 

Rechtsmaterie bei der Grunderwerbsbesteuerung durch ein neu-

Wiedner Hauptstraße 63 
A-1045 Wien 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
KO'lto Nr. 0020-95032/00 
BL2 11000 

DVR 
0043010 
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es, einfacheres Gesetz mit klarem Aufbau zu ersetzen. Die 

notwendige Neugestaltung des Grunderwerbsteuerrechtes, wel-

che bereits von der beim BMfF eingerichteten Steuerreform-

kommission in ihrem ersten Bericht aus dem Jahre 1980 drin-

gend empfohlen wurde und vom deutschen Gesetzgeber im Jahre 

1983 mit Erfolg bewerkstelligt werden konnte, findet grund-

sätzlich die Zustimmung der Bundeskammer. Es muß allerdings 

festgehalten werden, daß es erst des Erkentnisses des Ver-

fassungsgerichtshofes vom 10.12.1986 bedurfte, um die not-
, 

wendige Reformen vorzunehmen, nachdem es in all den vielen 

Jahren, in denen die Reformbedürfigkeit bereits deutlich zu-

tage getreten ist, leider verabsäumt wurde, die nötigen Re-

formschritte zu setzen. 

Der mit dem vorliegenden Entwurf unternommene Versuch orien-

tiert sich, sieht man von der Beibehaltung bestimmter Be-

griffe des deutschen bürgerlichen Gesetzbuches ab, leider 

nicht an dem durchaus erfolgreichen Grunderwerbsteuergesetz 

1983 in der BRD, da neben den echten Begünstigungen, die als 

verfassungsrechtlich bedenklich gelten, auch solche Ausnah-

mebestimmungen beseitigt werden sollen, die ausschließlich 

dazu geschaffen wurden, um exzessive Härten bei der Erhebung 

der Grunderwerbsteuer hintanzuhalten. Schon ein oberflächli-

cher Vergleich des Gesetzentwurfes mit dem deutschen Grund-

erwerbsteuergesetz 1983, der sich wegen der gemeinsamen Aus-
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gangsbasis und des deutschen Ursprunges des österreichischen 

Grunderwerbsteuergesetzes aufdrängt, zeigt, daß das neue 

österreichische Gesetz extrem fiskalisch ausgerichtet ist 

und hinsichtlich der Steuersätze das Gebot der Mäßigkeit 

keineswegs erfüllt. Die in Aussicht genommene Steuerbela-

stung ist nämlich mehr als doppelt so hoch wie in der BRD: 

Wo im Entwurf ein ermäßigter Steuersatz von 2 v. H., wie 

etwa bei Grundstücksübertragungen zwischen Ehegatten vorge-

sehen ist, bestehen im deutschen Grunderwerbsteuergesetz Be-
� 

freiungen und der vorgesehene Normalsteuersatz von 4 v. H. 

ist doppelt so hoch als der Einheitssteuersatz in der BRD. 

Von einer Anpassung der österreichischen Steuerpolitik an 

Entwicklungen im EG-Raum kann somit keine Rede sein, sondern 

nur von einer unangemessenen Absicherung eines fiskalischen 

Besitzstandes, der sich ausschließlich an historischen Auf-

kommenszahlen zu orientieren versucht. Die vom BMfF unter 

dem Gesichtspunkt einer unbedingt zu wahrenden Aufkommens-

neutralität angestellten Steuersatzberechnungen vernachläs-

sigen offenbar den Umstand, daß die neue Grunderwerbsteuer 

eine Stärkung der Steuermoral, eine �10bilität im Grund-

stücksverkehr und eine beachtliche Kosteneinsparung im Be-

re�ch der Finanzverwaltung bewirken soll. Bei der zuletzt 

genannten Wirkungsgröße darf darauf hingewiesen werden, daß 

die Reform in der BRD immerhin eine 20%ige Einsparung beim 

facheinschlägigen Personal und eine Kostenersparnis von 26 

Millionen DM pro Fiskaljahr ermöglicht hat und schon aus 
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diesen GrUnden dort zurecht von einer gelungenen Reform ge-

sprochen werden kann. Angesichts der vielen höchstgerichtli-

chen Beschwerden der Vergangenheit, die zu einer ausufernden 

höchstgerichtlichen Judikatur und einem umfassenden Schrift-

turn auf dem Gebiet des Grunderwerbsteuerrechtes gefUhrt ha-

ben und die Finanzverwaltung zur Herausgabe von zahlreichen 

Erlässen veranlaßten, ist es nicht schwer die Prognose zu 

stellen, daß auch in Österreich eine spUrbare Minderung des 

Verwaltungsaufwandes zu erwarten ist, welche bei der Ermitt-

lung eines aufkommensneutralen Steuersatzes unbedingt be-

rUcksichtigt werden muß. Was die Mobilität im Liegenschafts-

verkehr betrifft, so wäre hier wohl die damit eng zusammen-

hängende und wünschenswerte Mobilität von Arbeitskräften mit 

in die Überlegungen einzubeziehen, da zu hohe steuerliche 
i 

Belastungen bei der Aufgabe bzw. bei der Beschaffung von Ei-

gentumswohnungen und Eigenheimen zweifellos mobilitätshem-

mend wirken. 

Schließlich ist zum Kernproblem des Gesetzentwurfes- nämlich 

der Findung eines angemessenen Normalsteuersatzes- festzu-

stellen, daß ein Steuersatz von 4% fUr den Wohnungsneubau, 

welcher bisher durch § 4 Abs. 1 Z. 1 bis 3 Grunderwerbsteu-

ergesetz befreit war, eine unzumutbare Härte darstellt, die 

nachteilige Folgen sowohl fUr zukUnftige Erwerber von Neu-

bauwohnungen als auch fUr die Unternehmen der Bauwirtschaft 

nach sich ziehen mUßte. Auch hier kann dem Wohnbauproblem, 
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weil es schließlich um die Deckung eines Elementarbedürfnis-

ses geht, nicht geringere Bedeutung als der kurzfristigen 

Sicherung einer bestimmten Höhe des Steueraufkommens einge-

räumt werden. Waren bisher die Erwerber von Eigentumswohnun-

gen und Eigenheimen aus zweiter Hand benachteiligt, so ist 

dies noch lange kein Grund dafür, nunmehr den erstmaligen 

Erwerb über Gebühr steuerlich zu belasten. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfes: 
" 

Zu § 1 Abs. 1: 

Der Begriff "Grundstück" wäre durch den Begriff "Liegen-

schaft" ( vgl. § 433 ABGB und § 3 GBG ) zu ersetzen; ebenso 
i 

sollte statt des Begriffes "Übereignung" besser von einer 

"Übertragung des Eigentums " ( vgl. § 431 ABGB) gesprochen 

werden. 

Zu § 2 Abs. 1: 

Die Worte " . • • •  des bürgerlichen Rechts" sollten durch " • • . .  

des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches • • • •  " ersetzt wer-

den, ebenso der Ausdruck "Zubehör" durch den Ausdruck "Zuge-

hör" ( vgl. § 435 ABGB) . 

In Z. 2 beruht die Erwähnung " • • •  sonstiger Gewerbeberechti-
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gungen" offenbar auf den einstmals bestehenden radizierten 

Berechtigungen. Nach der Gewerbeordnung 1973 bestehen solche 

radizierte Berechtigungen nicht mehr. Daher wären die Worte 

" • • •  sonstige Gewerbeberechtigungen" zu streichen. 

Der Begriff "Apothekengerechtigkeiten" sollte durch "Apothe-

kenkonzessionen" ersetzt werden. 

Zum Begriff "Mineralgewinnungsrechte" wird festgehalten, daß 

das Berggesetz 1975 zu den Bergbauberechtigungen die Aufsu-

chungsberechtigungen, die Gewinnungsberechtigungen und die 

Speicherberechtigungen zählt. Es wäre somit zu klären, wel-

che dieser Berechtigungen im § 2 Abs. 1 Z 2 genannt werden 

sollen. Als Oberbegriff für die genannten drei Arten von Be­
• 

rechtigungen bietet sich der Begriff "Bergbauberechtigungen" 

an. 

Zu § 3 des Entwurfes: 

Wie bereits in der Vorbemerkung ausgeführt, werden bei der 

Abschaffung der Ausnahmebestimmungen nicht nur echte Begün-

stigungen des geltenden Grunderwerbsteuergesetzes aufgeho-

ben, sondern vielmehr auch solche Ausnahmen beseitigt, die 

eine ungerechtfertigte Besteuerung vermeiden helfen sollen. 

Hiezu gehört auch der Wegfall der geltenden Bestimmung des § 
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3 Z. 6 Grunderwerbsteuergesetz, derzufolge unter den dort 

genannten Voraussetzungen der Erwerb von Ersatzgrundstücken 

für enteignete Grundstücke, soweit gleichwertige Grundstücke 

erworben werden, steuerfrei gestellt ist. Die Beibehaltung 

dieser im vorliegenden Entwurf nicht mehr vorgesehenen Aus-

'nahmeregelung ist durchaus gerechtfertigt, da hier der Er-

werb von Ersatzgrundstücken ebenso auf einen behördlichen 

Zwangsakt zurückgeht wie bei einem Zusammenlegungsverfahren 
1 

nach dem Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951, bei welchem 
, 

berechtigterweise die Ausnahme von der Besteuerung weiterhin 

aufrecht bleiben soll. Die Einbindung dieser Ausnahmerege-

lung in das neue Grunderwerbsteuergesetz ist daher geboten. 

Die Bestimmung des § 3 Abs. 2 des Entwurfes entspricht jener 
• 

des § 7 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz und betrifft den Aus-

tausch von Grundstücksbruchanteilen zur flächenweisen Auf-

teilung eines Grundstückes. Da bei der Teilung eine Mehrheit 

von. Tauschvorgängen unterstellt wird, ergibt sich eine für 

einen nicht einschlägig vorgebildeten Abgabepflichtigen eine 

nur mehr schwer nachvollziehbare Ermittlung des grunder-

werbsteuerlich relevanten Kürzungsbetrages. Insbesondere die 

Gegenüberstellung des Wertes des Miteigentumsanteiles vor 

der Teilung und des Wertes des Teilgrundstückes in Form ei-

ner Verhältnisrechnung mit anschließender Inbeziehungsetzung 

zum vollen Steuerbetrag kann wohl kaum als eine gemeinver-

ständliche Regelung bezeichnet werden. Es wird daher aus 
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Vereinfachungsgründen vorgeschlagen, dem § 3 Abs. 2 ( vormals 

§ 7 Abs. 1 Grunderwerbsteuergesetz) folgenden Wortlaut zu 

geben: 

"Wird ein Grundstück, das mehreren Miteigentümern ge-

hört, von diesen der Fläche nach geteilt, so wird die 

Steuer nur von dem Wert erhoben, der sich ergibt, wenn 

man den Wert des Teilgrundstücks, das der einzelne Er-

werber erhält, um den Wert vermindert, der dem Bruchteil 

entspricht, zu dem er am gesamten zu verteilenden Grund-
, 

stück beteiligt ist." 

Diese Lösung hätte auch den Vorteil, daß nur der auf den je-

weiligen Mehrerwerb entfallende Teilbetrag des Einheitswer-

tes al� Steuerbemessungsgrundlage dient und die Heranziehung 
• 

des gemeinen Wertes entfallen könnte. 

Die Bundeskammer beantragt weiters, daß in die neue Bestim-

mung des § 3 Abs. 2 auch die noch geltenden Regelungen des § 

7 Abs. 2 und 3 Grunderwerbsteuergesetz übernommen werden, da 

nicht nur die Umwandlung von Miteigentum in Alleineigentum, 

sondern auch die Umwandlung von Gesamthandeigentum in Al-

lerneigentum steuerfrei zu stellen ist. Ferner hält es die 

Bundeskammer für unverzichtbar, daß auch die Steuerfreiheit 

des Übergangs von Grundstücken von Gesellschaftern auf eine 

OHG und KG bzw. umgekehrt der Übergang von Grundstücken von 

einer OHG und KG auf die beteiligten Gesellschafter, wie sie 
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in den § §  5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz enthalten ist, in 

den Ausnahmekatalog des § 3 des Entwurfes einbezogen wird. 

Es wäre wohl unbillig, wenn für Übertragungen, die wirt-

schaftlich keinen echten Umsatz darstellen, sondern ledig­

lich eine Änderung der Form des Eigentums, nämlich die Um-

wandlung von Allein- oder Miteigentum in Gesamthandeigentum 

bzw. eine Umwandlung von Gesamthandeigentum in Allein- oder 

�iteigentum sind, eine Steuerpflicht Platz greift. Eine Be-

steuerung von bloßen "Rechtformänderungen" bei Grundstücken 
, 

ist so lange nicht als gerechtfertigt anzusehen, als im 

Grunderwerbsteuerrecht an der Einbeziehung des wirtschaftli-

chen Eigentums festgehalten wird, wie dies im § 1 Abs. 2 des 

Entwurfes der Fall ist. Die Streichung der Ausnahmebestim-

mungen.der § §  5 und 6 Grunderwerbsteuergesetz würde im übri-

gen zu zahlreichen Härtefällen führen, die an zwei Beispie-

len de�onstriert werden sollen: 

Grundstücke, die von einer Gesellschaft n.b.R. betrieblich 

genutzt werden, stehen nicht im Eigentum der Gesellschaft, 

sondern im Miteigentum der Gesellschafter. Diese sind quo-

tennäßig im Grundbuch einzutragen. Wenn nun eine Gesell-

scnaft n.b.R. die Protokollierungsgrenzen überschreitet und 

von Registergericht aufgefordert wird, sich protokollieren 

zu lassen, muß die Gesellschaft n.b.R in eine OHG oder KG 

umgewandelt werden. Bei dieser Umwandlung erfOlgt keine 

Übereignung der Grundstücke von der Gesellschaft n.b.R. auf 
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die OHG oder KG, sondern es liegt eine "Einbringung" der 

Grundstücke durch die Gesellschafter in die OHG oder KG vor. 

Bei Wegfall der Ausnahmebestimmungen der § §  5 und 6 GrEStG 

würden aber diese Umwandlungen, die faktisch vom Registerge-

richt angeordnet werden, grunderwebsteuerpflchtig werden. 

Ein weiterer Härtefall würde dann entstehen, wenn eine Ge-

seIlschaft n.b.R. in eine KG umgewandelt wird, weil einer 
� 

der Gesellschafter in Pension gehen will und als Kommandi-
, 

tist weiterhin an der Gesellschaft beteiligt sein will. Auch 

dieser Vorgang wäre in Hinkunft grunderwerbsteuerpflichtig. 

Zu § 7 des Entwurfes: 
• 

Der im Entwurf unter § 7 Z. 1 vorgesehene Steuersatz v. 4 v. 

H. wird von der Bundeskammer als zu hoch entschieden abge-

lehnt. Berechnungen der Bundeskammer (siehe Beilagen) , die 

dem BHfF anläßlich einer persönlichen Vorsprache ihrer Ver-

treter am 23.3.1987 unterbreitet worden sind, haben ergeben, 

daß bei Auswertung der verfügbaren jüngsten statistischen 

Unterlagen eine Aufkommensneutralität bei einem Normalsteu-

ersatz von 2,8 bis 2,9% erzielt werden karma Bei den ange-

stellten Berechnungen konnten die eingangs erwähnten positi-

ven zukünftigen Einflußfaktoren, nämlich die Verwaltungsko-

steneinsparung und eine erhöhte Mobilität im Liegenschafts-
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verkehr naturgemäß nicht berücksichtig t werden. Die Bundes-

kammer ist daher der Auffassung, daß sich mit einem Ein-

heitssteuersatz von 2 v. H. nicht nur die gewünschten posi-

tiven Effekte bei der Besteuerung des Liegenschaftsverkehrs 

sicher stellen ließen, sondern letzten Endes auch das Steu­

eraufkommen längerfristig in seiner bisherigen Größe erhal-

ten bliebe. Der Vollständigkeit halber werden die von der 

Bundeskammer vorgelegten Berechnungen auch dieser Stellung-
� 

nahme angeschlossen. Es wird festgehalten, daß ein Steuer-
� 

satz von über 2% sicher keine Zunahme von Liegenschafts-

transaktionen zuläßt und damit auch einer arbeitsplatzge-

fährdenden Immobilität der Arbeitskräfte nicht entgegenge-

wirkt wird • 

• 

Der Wegfall des bisher begünstigten Ersterwerbes von Grund-

stücken zur Begründung von WOhnungseigentum oder Schaffung 

von Eigenheimen stellt bestimmte Organisationsformen des 

Wohnungsbaues bei einem Steuersatz von 4 v. H vor ernste 

Existenzprobleme. Aus der Tatsache heraus, daß in der Er-

richtungsphase eines Objektes bei den Errichtern, welche in 

der Regel gewerbliche oder gemeinnützige Bauträger sind, die 

anfoallenden Vorsteuerbeträge infolge der unechten Befreiung 

gern. § 6 Z. 9a UStG 7 2  nicht abgezogen werden können, ergibt 

sich indirekt eine Kumulierung mit der Grunderwerbsteuer. 

Der Erwerber hat die in den Herstellungskosten enthaltenen 

nicht abzugsfähigen Vorsteuern zu tragen und von der gesam-
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ten Gegenleistung die Grunderwerbsteuer zu entrichten. Es 

sollte zweifellos ein Anliegen der Steuergesetzgebung sein, 

eine Mehrfachbesteuerung von Steuergegenständen tunliehst zu 

vermeiden oder zumindestens zu mildern. Im Falle des Erster-

werbs von Wohnungseigentum durch eine Person, die nicht Un-

ternehmer im Sinne des Umsatzsteuergeseties ist, sondern als 

Letztverbraucher auftritt, ergeben sich Steuermehrbelastun-

gen, weil zu der vom Bauträger überwälzten nichtabzugsfähi-
� 

gen Vorsteuer noch die Grunderwerbsteuer hinzutritt, wobei 
# 

die Grunderwerbsteuer den vollen Wert der Gegenleistung für 

den Grund und Boden zuzüglich der gesamten Baukosten erfaßt. 

Bei einem hohen Steuersatz, wie ihn der Entwurf vorschlägt, 

wären künftig Wohnungseigentumserwerber bzw. Erwerber von 

Eigenheimen geradezu gezwungen, die Bauherreneigenschaft zu 
• 

übernehmen, was sich letzten Endes zum Schaden der nicht 

fachkundi�en KonsuMenten auswirken könnte. Alles dies 

spricht für einen wesentlich unter 4 v. H auszusetzenden 

Steuersatz bei der Grunderwerbsteuer. 

Ein Steuersatz in der Höhe v. 2 v. H hätte nach Auffassung 

der Bundeskammer weiters den Vorteil, daß das neue Grunder-

we�bsteuergesetz einen einheitlichen Satz und nicht eine 

Differenzierun� in einen begUnstigten und einen normalen 

Steuersatz aufzuweisen hätte, was zweifellos allen zukünfti-

gen Versuchen nach Ausdehnung des Anwendungsbereiches des 

begünstigten Satzes vorbeugen und den VOllzug des neuen Ge-
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setzes vereinfachen wUrde. 

Zu der Beseitigung der Bagatellgrenze im § 3 Z. 1 Grunder-

werbsteuergesetz ist anzumerken, daß diese in Anbetracht ih-

rer lächerlich geringen Höhe von S 1.000, -- unabhängig von 

der Höhe des Steuersatzes schon bisher keine praktische Be-

deutung besessen hat. Bei einer Satzreduktion stellt sich 

jedoch schon aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung die 

Frage, ob nicht wie im deutschen Grunderwerbsteuergesetz 

1983, wo eine Freigrenze von m·1 5.000, -- beibehalten wurde, 

nicht auch in Österreich eine Freigrenze in vergleichbarer 

Höhe in Erwägung gezogen werden sollte. Bei einem Einheits-

steuersatz von 2 v. H wUrde bei einer Gegenleistung oder ei-

nem We,t von S 35.000, -- die Grunderwerbsteuer S 700, -- be-

tragen, was wohl gerade ausreicht, um den Verwaltungsauf-

wand, der mit der Einhebung verbunden ist, zu decken. 

Schließlich wird noch auf den Zusammenhang der Höhe des 

Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer mit den Bestimmungen 

des Erbschafts- und SChenkungssteuergesetzes hingewiesen. § 

8 Abs. 4 des geltenden Erbschafts- und Schenkungssteuerge-

setzes enthält nämlich eine Steuerzusatzregelung in der Höhe 

von 1% ( bei bestimmten nahen Verwandten) und von 2% ( bei an-

deren Personen) , wenn in der Zuwendung ein Grundstück enthal-

ten ist. Da diese Zuschläge in der Absicht Steuerkumulie-

runRseffekte möglichst zu vermeiden bzw. gering zu halten, 

bewußt in einem bestimmten Verhältnis zum Steuersatz im 

• 

16/SN-12/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 15 von 22

www.parlament.gv.at



Seite 14 

Grunderwerbsteuergesetz gehalten sind, müßten diese Zuschlä­

ge im Zuge einer Änderung des Erbschafts- und Schenkungs-

steuergesetzes ebenfalls entsprechend reduziert werden. 

Zum Erwerb zur Rettung von Grundpfandrechten: 

Im Zuge der Streichung des Großteils der Ausnahmeregelungen 

sind auch die Bestimmungen des § 9 Grunderwerbsteuergesetz 

betreffend den Wegfall der Grunderwerbsteuer bei Erwerb zur 
� 

Rettung eines Grundpfandrechtes nicht mehr in den Entwurf 

eines Grunderwerbsteuergesetzes 1987 aufgenommen worden. Die 

Ersteigerung einer Liegenschaft bildet in der Regel den Ab-

schluß eines verlustträchtigen Engagements, die mit Forde-

rungsausfällen und auflaufenden Verfahrenskosten die Er­
• 

tragsrechnung des betroffen Gläubigers ohnedies stark bela-

steno Es besteht somit die Gefahr, daß der mitbietende Hypo-

thekarp,l�ubiger mangels entsprechender Angebote im Verstei-

gerungsverfahren Verluste hinnehmen muß und somit Gefahr 

läuft, daß die Forderung ganz oder zum Teil ausfällt. Aus 

diesem Grund sieht § 9 Grunderwerbsteuergesetz unter be-

stimmten Voraussetzungen eine Steuerfreiheit für den Erwerb 

zu� Rettun� des Grundpfandrechtes vor. Bei dem Wunsch, aus 

fiskalischen Gründen auch den Erwerb zur Rettung eines 

Grundpfandrechtes zu besteuern, wird aber übersehen, daß das 

Pfandrecht an einem Grundstück nur zur Sicherung des Haupt-

geschäftes , nämlich der Kredit- und Darlehensgewährung, er-
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worben wurde. Ein RUckgriff auf das sicherungsweise Nebenge-

schäft erfolgt daher zwangsweise nur dann, wenn die Forde-

rungen aus dem Hauptgeschäft uneinbringlich geworden sind. 

Es war jedoch von vornherein nie der Vertragswille der Kon-

trahenten zur Übereignung eines Grundstückes vorhanden, son-

dern es müssen im Gegenteil meist solche Grundstücke im Ver-

steigerungsverfahren mangels anderer Bieter ersteigert wer-

den. Die Sonderregelung des § 9 Grunderwerbsteuergesetz 
� 

stellt außerdem keine endgültige Steuerbefreiung dar, weil 
, 

die Steuerfreiheit in der Folge verlorengeht, wenn das 

Grundstück zu einem die beim Erwerb angesetzte Gegenleistung 

übersteigenden Wert veräußert wird. Sie gelangt daher nur 

dann zur Anwendung, wenn für den Gläubiger tatsächlich nach-

weisbare Verluste eingetreten sind. Schon aus diesem Grund 
i 

unterscheidet sich die Sonderregelung des § 9 Grunderwerbs-

teuergesetz von anderen Ausnahmeregelungen. Die weitere Gel-

tung dieser Ausnahmebestimmung ist nach Auffassung der Bun-

deskammer unbedingt erforderlich, weil aufgrund der nicht 

sehr günstigen konjunkturellen Entwicklung in der Zukunft 

ein Ansteigen der Insolvenzen zu befürchten ist und der Er-

werb des mit dem Pfandrecht belasteten Grundstücks oft den 

einzigen Ausweg darstellt, um Kreditverluste einigermaßen zu 

begrenzen. 

Die Bundeskammer erlaubt sich abschließend festzustellen, 

daß sie sich nur dann in der Lage sieht, dem vorliegenden 
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Gesetzentwurf zuzustimmen, wenn die von ihr unterbreiteten 

Verbesserungsvorschläge und Änderungen aufgegriffen werden. 

Wenn auch dem Gesetzentwurf zugute zu halten ist, daß er den 

ersten Versuch in der neueren österreichischen Steuerpolitik 

darstellt, eine Vereinfachung einer Gesetzesmaterie unter 

• < weitgehenden Verzicht auf kasuistische Begünstigungen her-

beizuführen und damit eine ausgewogenere Verteilung der 

Steuerlast zu gewährleisten, so sollte diese positive Ent-

wicklung nicht durch einen zu hohen Steuersatz gefährdet 

werden. Die Sicherung eines bestimmten Steueraufkommens läßt 

sich nicht durch eine Hochsteuerpolitik erzwingen, sondern 

nur durch eine maßvolle Besteuerung, die es den Zensiten er-

laubt, mit der ihnen auferlegten Steuerlast wirtschaftlich 

zu bestehen • 

• 

. / . 
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Wunschgemäß werden nach Vervielfältigung dieser Stellungnahme 

22 Exemplare dem Herrn Präsidenten des Nationalrates übermittelt. 

BUNDESK�rnER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Der Präsident: 
� 

Anlagen 
• 

Der Generalsekretär: 
. 
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